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87 StmßeNgttg . Von dem in derBollete angewiesenen , dür¬
fen fremde Maaren , welche noch einer Amtshandlung
unterliegen , bey Strafe der Consiscation nicht abwei¬
chen; sollte aber aus Gründen eine Abänderung des Stra¬
ßenzuges nothwendig fern , so ist sich an die in der E.
§. 28, Abth . il . L . angegebenen Vorschriften zu halten.

S . Mehrbefund.

Tabak / ausländischer und ungarischer , ist in die österreichi¬
schen, deutschen und italienischen Provinzen und zum
Privat -Gebrauche einzuführen gestattet , und den für die
außer Handel gesetzten Gegenstände bestimmten Vor¬
schriften unterworfen . S . E . §. ist , Seite XI.

— Auf die Einschwärzung eines Pfundes ausländischen
oder ungarischen Tabaks ist eine Strafe von 16 fl. Con-
ventions - Münze festgesetzt.

— Die Entschuldigung , den fremden Tabak von Jeman¬
den gekauft oder zumr Geschenke erhalten zu haben,
welcher einen Einfuhrs -Paß oder eine Consumo -Bollctc
über dieselbe Tabakgattung besitzet, ist ungültig , da
jeder nicht vorschriftmäßig bedeckt gefundene auslän¬
dische oder ungarische Tabak für eingcschwarzt angese¬
hen wird , folglich nebst der Consiscation eines solchen
Tabaks die besondere Strafe ä r6 fl. pr . Pfund einzu-
tretcn hat.

— Wegen der Durchfuhr - des Tabaks . S . Tarifs.

.Tabaks -Personal ?/ das , hat in Ansehung der Hintan¬
haltung der Zollgcfällsverkürzungen durch Aufbrin¬
gung der Contrcbanden dieselben Verpflichtungen aus
sich, wie das Zoll - Personale , welchem cs rücksi'chtlich
der Belohnungen ganz glcichgehaltcn wird . DasTabaks-
Pcrsonale sollte daher auch bemühet scyn , sich von den
Zoll ' . rschriften eine möglichst genaue Kenntniß zu ver¬
schaffen, um zu Erreichung der , mit dem Zollwesen
verbundenen mehrfachen Zwecke mit Erfolg bcytragcn
zu können.

Laxen für die Ein- , Aus- und Durchfuhrs- Passe, für
Privilegien , Befugnisse , Liccnzen u . dgl . S . Beylage
X ; Contumaz -Rcinigungs -Taxen . S . Beylage IX

A- Z. O. §. 28.
T. V - §. 5o.
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Lransito. S . Durchfuhr.

-Thatbeschreibung (Spezies kacii), die, ist über jede An
Haltung zu verfassen; sie hat als Grundlage der Unter-
fuchung eine vollständige , genaue und getreue Erzäh¬
lung aller Umstände der verübten gesetzwidrigen Hand¬
lung oder politischen Übertretung zu enthalten . In
ihr ist die Gattung und Menge der angehaltenen Waare
genau anzugeben , oder in einen Verzeichnisse derselben
anzuschließen . Bey der Darstellung der Verhältnisse
überhaupt ist das : gui8 , ĉ uick, udi , guiUns auxilüs,
eur , c/uornollo , <̂linnc1o sorgfältig zu beobachten , wo
von den minderen Gefällsdienern durch ihre Vorge¬
setzten die richtigen Begriffe beyzubringen sind , damit
von der Cordons - Mannschaft auch ohne Beyhülfe sol¬
cher , welche nicht Mitanhalter sind , diese Urkunden
zweckmäßig verfaßt werden können.

Die von den Anhaltern gewissenhaft verfaßte That-
bcjchreibung muß dem Beschuldigten deutlich vorgelesen,
und von ihm, dem oder den Anhaltcrn , und wo möglich
auch von einer llZerichtsperson unterschrieben werden.

Wenn der Beschuldigte die Unterfertigung ver¬
weigern sollte , oder des Schreibens unkundig wäre,
so muß eine obrigkeitliche Person beygezogen werden,
welche nach geschehener Vorlesung der Thatbeschreibung
diese in Gegenwart der Partey mit Besetzung des
hierzu sich ergebenen Anlasses , statt der Partey zu
unterzeichnen hat.

Inzwischen sind mit Hofkammer - Decret vom io.
September 1828 , gedruckte Muster zur Verfassung der
Thatbeschreibungen hinausgegeben worden.

Eheilnehmer einer Schwärzung.̂ S. Mithelfer.

, der , zur Beybringung des Austrittsbeweises
der Durchzugswaaren mittelst der Ausfuhrs -Bolleten ist
von einem halben Jahre , vom Tage des Eintritts ge¬
rechnet , festgesetzt. Uebrigens S . Nr . 28 , 78 und g5,
dann Einl . §. 28 , Abth . IV , Illl . k'.

kNZarn , das Königreich , mit den dazu gehörigen Provin¬
zen hat in Ansehung des Verkehres mit dem Auslande
dieselbe Zoll- (Dreyßigst -) Verfassung wie die übrigen
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